
 
 

Landratsamt Mühldorf a. Inn 
- Staatliches Abfallrecht - 
Färberstraße 1 
84453 Mühdorf a. Inn 

 

 

 

Vollzug des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG); 
Anzeige / Bestätigung der schadlosen und ordnungsgemäßen Verwertung von 
Bauschutt in einem technischen Bauwerk 
 
Art der Maßnahme: _____________________________________________________________ 
                                              (z. B. Wegebau, Wegeinstandsetzung, Geländeauffüllung, Anlegen eines Lagerplatzes etc.) 
 
       Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme ist auf separatem Blatt beigefügt 
 
       offener Einbau (z. B. Auffüllen von Fahrspuren mit Ziegelbruch) 
 
       Einbau mit technischen Sicherungsmaßnahmen (z. B. als gebundene Deckschicht, gebundene 
         Tragschicht unter Pflaster/Platten oder ungebundene Tragschicht unter wasserundurchlässiger Deckschicht) 
 
       genaue Beschreibung der Einbausituation ist auf separatem Blatt beigefügt 
 
Der Einbau erfolgt auf einer Gesamtfläche von ________ m² in eine Schichtdicke von _______ m. 
 
 
Einbauort: ____________________________________________________________________ 
                          (genaue Lage: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort bzw. Gemarkung, Flurnummer, ggf. mit Lageplan) 
 
       das Grundstück befindet sich im eigenen Besitz 
 
       Lageplan ist beigefügt 
 
       Wasserschutzgebiet 
 
       Überschwemmungsgebiet 
 
       Naturschutzrechtlich geschützte Fläche 
          (z. B. Naturschutzgebiet, FFH-Gebiet, gesetzlich geschütztes Biotop etc.) 
 
 
Abstand zu Gewässern: 
 
Gewässername: _______________________________    Entfernung in Metern: _____________ 
 
Gewässername: _______________________________    Entfernung in Metern: _____________ 
 

 

Absender 

Name:  _____________________________ 

Straße: _____________________________ 

Ort:  _____________________________ 

Telefon _____________________________ 

E-Mail:  _____________________________ 

 



 
 

 
eingesetztes Material: ________________________________________________________ 
                                                    (z. B. Dachziegel, Beton(-dachsteine), Mauerwerk, güteüberwachter und zertifizierter 
                                                    Recycling-Baustoff (RC-Material)) 
 
 
Materialherkunft:                    eigene Baustelle                    Fremdbaustelle 
 
                                                 zertifizierter Recyclingbaustoff-Betrieb 
 
weitere Angaben zur Abriss-Baustelle: 
 
Anschrift, ggf. Flurnummer: _____________________________________________________ 
 
Abbruchmenge: ____________ t oder m³ (Nichtzutreffendes bitte streichen) 
 
Abbruchtermin: von _______________ bis _______________ 
 
bei Verwendung des Materials direkt ab Baustelle: bisherige Gebäude-/Anlagennutzung: 
 
       Wohngebäude 
 
       Gewerbe                                    Name des Betriebes: _____________________________ 
 
       Industrie                                     Art des Betriebes:      _____________________________ 
 
       Landwirtschaft                           frühere Nutzungen:    _____________________________ 
 
       Sonstiges: _______________________________________________________________ 
 
 
Bestätigung der schadlosen und ordnungsgemäßen Verwertung: 
 
       Hiermit bestätigt der Unterzeichner, dass bei der geplanten Maßnahme Recycling- 
       Baustoffe (RC-Material) aus einem güteüberwachten und zertifizierten Betrieb zum 
       Einsatz kommen. 
 
abgebender Betrieb: __________________________________________________________ 
 
       Zertifikat ist beigefügt 
 
eingesetzte Menge: ___________ t oder m³ (Nichtzutreffendes bitte streichen) 
 
Bezeichnung des Materials: ____________________________________________________ 
 
Wasserwirtschaftliche Einstufung des Materials: __________ (z. B. RW 1, RW 2, Z 0, Z 1.1 usw.) 
 
       Beleg ist beigefügt 
 
 
_________________________________        ______________________________________ 
Ort, Datum                                                                         Unterschrift 
 

 

    



 
 
 
Bestätigung der schadlosen und ordnungsgemäßen Verwertung (Fortsetzung): 
 
       Hiermit bestätigt der Unterzeichner, dass bei der geplanten Maßnahme Recycling-Baustoffe 
       zum Einsatz kommen, welche nicht aus einem güteüberwachten und zertifizierten Betrieb 
       stammen. 
 

Hinweis: In diesem Fall kann es erforderlich sein, vor dem Einbau eine 
wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie 
im Fachbereich Wasserrecht am Landratsamt Mühldorf a. Inn unter Tel.: 0 86 31 / 699-0. 
Bitte beachten Sie, dass ggfs. weitere Unterlagen zum geplanten Vorhaben einzureichen 
sind. 

 
Der Nachweis der Unbedenklichkeit des Materials ist in Form einer chemischen Analyse 
durch ein zugelassenes Labor zu erbringen. Die Analyse ist gemäß den Vorgaben im 
Leitfaden "Anforderungen an die Verwertung von Recycling-Baustoffen in technischen 
Bauwerken" durchzuführen. Die Probenahme hat durch unabhängiges, qualifiziertes 
Fachpersonal gemäß der LAGA-Mitteilung 32 "LAGA PN 98 Richtlinie für das Vorgehen 
bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang 
mit der Verwertung/Beseitigung von Abfällen - Stand: Dezember 2001" zu erfolgen. 

 
 
mit der Analyse beauftragtes Labor: _______________________________________________ 
 
Untersuchungsbericht Nr.: _________________________ Datum: _______________________ 
 
Probenbezeichnung: _____________________________ 
 
       Prüfbericht und Probenahmeprotokoll sind beigefügt 
 
Analyseergebnis:              Richtwert (RW) 1 wird eingehalten¹ 
 
                                          Richtwert (RW) 2 wird eingehalten¹ 
 
                                          Sonstiges ______________________________________________ 
 
 
Der Unterzeichner versichert, dass das für die beabsichtigte Maßnahme vorgesehene Material 
umwelt- und bautechnisch geeignet² ist und vor dem Einbau entsprechend aufbereitet (z. B. 
zerkleinert) wird. 
 
Der Einbau des Materials darf erst nach erfolgter Zustimmung bzw. Erteilung einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis durch das Landratsamt Mühldorf a. Inn erfolgen. 
 
 
_________________________________________     _________________________________ 
Ort, Datum                                                                                         Unterschrift 
 
 

¹ Richtwerte 1 und 2 gemäß Leitfaden "Anforderungen an die Verwertung von Recycling- 
  Baustoffen in technischen Bauwerken" 

 
² Das zu verwendende Material darf insbesondere keine Fremdstoffe (z.B. Metall, Kunststoffe, Glas, Holz, 

Dämmstoffe usw.) enthalten. 
Bezüglich weiterer Informationen zu den umwelt- und bautechnischen Vorgaben wird auf das "Informationsblatt 
zum Einsatz von Bauschutt und Recycling-Baustoffen beim Feld- und Waldwegebau, zur Wegeinstandsetzung 
und Wegbefestigung" und die darin genannten Vorschriften und Vollzugshinweise hingewiesen. 

 
 



Anlage Probenahme 
 
Probenahme und Bewertung für den Nachweis im Rahmen der Einzelfallprüfung, dass die 
umwelttechnischen Vorgaben eingehalten sind: 
 
• Die Probenahmen sind gemäß der LAGA Mitteilung 32 „LAGA PN 98 Richtlinie für das 

Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im 
Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfällen – Stand: Dezember 2001“ 
(LAGA PN 98) durchzuführen.  
Die im Zusammenhang mit dem RC-Leitfaden* angewandte Probenahme aus Nr. 6.1 der 
„Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und technische Lieferbedingungen für die 
einzuhaltenden wasserwirtschaftlichen Gütemerkmale bei der Verwendung von 
Recyclingbaustoffen im Straßenbau in Bayern, Ausgabe 2005 – ZTV wwG StB By 05“ ist für 
die Einzelfallprüfung nicht anzuwenden. Die Probenahme ist von unabhängigem qualifiziertem 
Fachpersonal durchzuführen, vgl. LAGA PN 98, Nr. 3.1. Als qualifiziertes Fachpersonal sind 
insb. Probenehmer einer Untersuchungsstelle geeignet, die nach § 18 Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG) zur Feststoffprobenahme zugelassen ist. Ein 
Sachkundenachweis für LAGA PN 98 ist ab dem 01.01.2014 zu führen. Die Probenahme ist in 
einem Probenahmeprotokoll nach Anhang C der LAGA PN 98 zu dokumentieren, eine 
Fotodokumentation ist beizufügen. 
 

• Angaben zur Probenvorbereitung sind zu treffen (LAGA PN 98, Nr. 7) 
 

• Die gewonnenen Proben sind auf die Parameter des RC-Leitfadens von Untersuchungsstellen 
(Laboren), die nach § 18 BBodSchG für die maßgeblichen Laboranalytik-
Untersuchungsbereiche zugelassen sind, zu untersuchen. Die hierbei anzuwendenden 
Analysenverfahren ergeben sich aus dem RC-Leitfaden in Verbindung mit ZTV wwG StB By 
(in der derzeit geltenden Ausgabe 05 Abschnitt „6. Prüfungen“; hier Verweis auf die im 
Rahmen der VSU-Zulassung vorgegebenen DIN-Verfahren). 
Bzgl. der Eluatherstellung sind folgende Maßnahmen zu beachten: 
Die früheren „Technische Prüfvorschriften für Mineralstoffe im Straßenbau (TP Min StB)“ 
wurden zwischenzeitlich durch die „Technische Prüfvorschriften für Gesteinskörnungen im 
Straßenbau“ (TP Gestein, aktuell: Ausgabe 2008) abgelöst. Die in ZTV wwG StB By 05 im 
Abschnitt 6.2 in Bezug genommenen Eluatmethoden der TP Min StB (Modifiziertes DEV S4-
Verfahren in Teil 7.1.1, und Trogverfahren in Teil 7.1.2) sind nun in TP Gestein StB Teil 7.1.1 
und 7.1.2 enthalten. Bei der Fortschreibung fand auch die bisher nicht enthaltene Probenahme 
nach DIN EN 932-1 Eingang in die Beschreibung der Eluatverfahren. Diese Norm ist jedoch 
für die hier beschriebene Einzelfallprüfung nicht einschlägig, da für diese die Probenahme 
nach LAGA PN 98 anzuwenden ist. Es ist sicherzustellen, dass auch bei der Probenahme 
nach PN 98 die für die nachfolgenden Prüfungen notwendigen Volumina und Massen der 
Messproben erreicht werden. Die Probeneinengung ist aufgrund der DIN EN 932-2 
vorzunehmen.  
Sind aufgrund der Herkunft oder der Zusammensetzung des Materials zusätzliche 
Schadparameter zu erwarten, so ist der Untersuchungsumfang gegenüber den im Leitfaden 
enthaltenen Parametern entsprechend zu erweitern. 
 

• Im Falle der festgestellten Homogenität des Abfalls kann die nach Tabelle 2 der LAGA PN 98 
erforderliche Laborprobenzahl reduziert werden, wenn eine gleichbleibende Abfallqualität 
oder Homogenität ausreichend belegt wird. Dies kann z.B. durch Vorbeprobungen aus dem 
anfallenden Abfallstrom oder die Darstellung der Produktionsweise belegt werden. Jedoch 
sind wie in der Arbeitshilfe des Bayer. Landesamtes für Umwelt „Deponie- Info 3 – Hinweise 
zur erforderlichen Probenanzahl nach PN 98 bei Haufwerken“ beschrieben, vgl. Tabelle 1, 
mindestens zwei Laborproben notwendig. Eine Reduzierung der Laborprobenzahl 
gegenüber den Vorgaben von LAGA PN 98 kann nur auf der Basis dieser Arbeitshilfe 
vorgenommen werden und ist durch den Probenehmer schriftlich zu begründen. Auch die 
weiteren Hinweise der Arbeitshilfe mit Ausnahme der Bewertung der Messergebnisse (s.u.) 
sind zu beachten. 
 



• Die Analysenergebnisse einschließlich der Probenahmeprotokolle der jeweiligen 
Untersuchungen sind vor dem (Wieder-)Einbau der Kreisverwaltungsbehörde zur Prüfung 
und Genehmigung vorzulegen. 
 

• Die Bewertung, ob die Richtwerte für die Verwertung eingehalten sind, kann nicht anhand des 
Medians der Messwerte vorgenommen werden, wie in der Arbeitshilfe Deponie-Info 3 für 
Deponien beschrieben. Vielmehr sind bei der Beurteilung eines Haufwerkes, welches nicht 
nach den Vorgaben des RC-Leitfadens erzeugt wurde und verwertet werden soll, grundsätzlich 
alle gewonnenen Analysenwerte einzubeziehen. Gegebenenfalls könne Lose eines 
Haufwerkes, die einer geplanten Verwertung aufgrund ihrer höheren Belastung im Wege 
stehen, abgetrennt und erneut beprobt werden. Falls sich die Messung bestätigt, müssen diese 
Lose gesondert entsprechend ihrer Belastung entsorgt werden. Eine sichere Abtrennung des 
höher belasteten Loses muss gewährleistet sein und ggf. bereits im Antrag auf 
Einzelfallgenehmigung dargelegt werden. Für den Fall, dass eine Abtrennung von höher 
belasteten Losen nicht möglich ist, ist bis zu einer Laborprobenanzahl von 4 der höchste der 
gemessenen Werte zugrunde zu legen. 
Ab der 5. Laborprobe kann bei je einem von 5 Werten eine geringfügige Überschreitung 
toleriert werden. Eine geringfügige Überschreitung liegt vor, wenn bei max. 3 Parametern eine 
Überschreitung von max. 20 % vorliegt. 

 
* Leitfaden d. StMUG u. Bayerischem Industrieverband Steine und Erden e.V.: "Anforderungen 
   an die Verwertung Recycling-Baustoffen in technischen Bauwerken" v. 15.06.2005 
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